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(umgekehrter Tatbestandsirrtum, untauglicher Versuch). Jedoch irrte sich K insofern nicht im tatsäch-
lichen Bereich – sie wusste ja, dass sie einen Staatsanwalt vor sich hatte –, sondern unterlag einem
Rechtsirrtum, weil sie rechtsirrig an die Zuständigkeit von Staatsanwälten zur Eidesabnahme glaubte.
Dies spricht für einen umgekehrten Subsumtionsirrtum (Wahndelikt). Wie sich die rechtsirrige An-
nahme, vor einer zuständigen Stelle falsch zu schwören, auf den Tatentschluss auswirkt, ist streitig.
a) Nach Ansicht der heutigen Rechtsprechung und eines Teils der Literatur handelt es sich bei der
rechtsirrigen Annahme der Zuständigkeit um einen versuchsbegründenden umgekehrten Tatbestands-
irrtum (BGHSt 3, 253; 5, 117; 10, 275 f.; Blei JA 1973, 604; Herzberg JuS 1980, 474 ff.). Um ein
Wahndelikt handele es sich nicht, weil der Täter sich nur vorstellen (§ 22 StGB) müsse, vor einer zu-
ständigen Stelle auszusagen. Welcher Art – tatsächlicher oder rechtlicher – sein Irrtum sei, mache kei-
nen Unterschied, solange sich sein Rechtsirrtum im Vorfeld der strafrechtlichen Norm befinde (Herz-
berg JuS 1980, 473). Der Inhalt des Begriffs »zuständige Stelle« richtet sich nicht nach dem Tatbestand
des § 154 StGB selbst, sondern nach dem Prozessrecht (Strafverfahrensrecht), liegt also im Normvor-
feld des § 154 StGB. Es läge somit Tatentschluss zur Begehung des § 154 StGB vor.
b) Die in der Literatur herrschende und in der Rechtsprechung vereinzelt vertretene Gegenansicht
hält den Rechtsirrtum über die Zuständigkeit für ein Wahndelikt (BGHSt 1, 17; OLG Braun-
schweig NJW 1969, 876; NK/Vormbaum a.a.O. § 154 Rn. 51; Schönke/Schröder/Lenckner a.a.O.
§ 154 Rn. 15). Auch Fälle des Rechtsirrtums im strafrechtlichen Vorfeld seien als Wahndelikte zu
behandeln; eine Differenzierung nach strafrechtlichen und außerstrafrechtlichen Irrtümern verbiete
sich. Hier wie dort halte der Täter eine gesetzlich straflose Tat für strafbar. Dies sei der typische
Fall eines umgekehrten Subsumtions- bzw. Verbotsirrtums.
c) Den Vorzug verdient der Standpunkt der herrschenden Literatur. Wer vor einem Staatsanwalt
falsch in dem Glauben schwört, Staatsanwälte seien nicht zur Eidesabnahme befugt, der stellt die
Geltung der Rechtsnorm nicht in einer dem Gesetz genügenden Weise in Frage; denn die Verhal-
tensnorm des § 154 StGB lautet nicht: »Du sollst nicht vor Staatsanwälten falsch schwören«. Wer
im Vorfeld der Norm irrt, hat aufgrund dieses Irrtums lediglich eine zu weite Vorstellung von dem,
was § 154 StGB für strafbar erklärt (LK/Hillenkamp a.a.O. § 22 Rn. 226). Daher kommt einem
solchen Eid auch keine normerschütternde Wirkung zu.
2. K ist somit nicht aus §§ 154, 22, 23 I, 12 StGB strafbar.

Wer unter 2. der Rechtsprechung folgte, muss Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld
bejahen; insbesondere findet § 258 VI StGB als eng auszulegende Ausnahmevorschrift keine ent-
sprechende Anwendung. K wäre dann strafbar aus §§ 154, 22, 23 I, 12 StGB.

III. §§ 258 I, IV, 22, 23 I, 12 StGB dadurch, dass K dem S ein Alibi gab: Unabhängig davon, ob
ein Vereitelungserfolg eingetreten ist oder nicht (der Sachverhalt ist insoweit unklar), greift jeden-
falls § 258 VI StGB zugunsten der K, die somit nicht aus § 258 I bzw. § 258 I, IV, 22, 23 I, 12
StGB zu bestrafen ist.

D. GESAMTERGEBNIS
F ist strafbar aus §§ 257, 223, 224 I Nr. 5, 240, 52 StGB; E aus §§ 212, 211, 22, 23 I, 12; 223,
224 I Nr. 5, 52; S aus §§ 212, 211, 22, 23 I, 12, 223, 224 I Nr. 5, 26, 52, R aus §§ 212, 211,
22, 23 I, 12, 26; K ist straflos.
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schen Bahn AG mehrfach in Zivilkleidung »getarnte« Beamte der Bundespolizei mit und mischten
sich unter potentielle Teilnehmer von Protestveranstaltungen, um diese zu Aussagen über ihre
Gewaltbereitschaft zu verleiten. Bei leisesten Anzeichen hierfür wurden diese Personen an den Ziel-
bahnhöfen in T von der Bundespolizei vorübergehend festgenommen und vernommen. Die gleiche
Methode setzte die insoweit zuständige Landespolizei von T auch in Jugendherbergen rund um
den Tagungsort ein, um – wie die Polizeibeamten es nannten – »schwarze Schafe herauszufischen«.
Von den Vorfällen bekam das bekannte politische Fernsehmagazin »Subjektiv« Wind und berichtete
von Geheimdokumenten, wonach diese Vorgehensweise ausschließlich auf eine interne Anordnung
des Bundesinnenministers B zurückzuführen sei. Auch I, der Innenminister von T, soll – in Abstim-
mung mit B – dem Landespolizeipräsidenten vertraulich nahe gelegt haben, die Zahl der Demonst-
ranten »mit geeigneten Mitteln auf einem überschaubaren Maß zu halten«.

Die Oppositionsparteien in Berlin schlagen angesichts dieser Vorwürfe Alarm. Die 154 Abgeord-
neten der oppositionellen X-Fraktion beantragen am 29.01.2008 die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses (UA), der Licht in diesen »skandalösen Gesetzesmissbrauch« bringen soll, und
fordern Nachforschungen bezüglich folgender Punkte:

»Hat die Polizei auf die in den Medien berichtete Weise Demonstranten gegen den G8-Gipfel im
Land T festgenommen? Inwieweit sind Bundesinnenminister B und Landesinnenminister I für diese
Vorgehensweise verantwortlich?«

Die Regierungsfraktionen im Bundestag lehnen dieses Unterfangen als verfassungswidrig ab. Wenn
überhaupt, müsse schon das Bundesland T selbst einen UA einsetzen. Schließlich hätten sich alle
Ereignisse innerhalb von T zugetragen und das Wesen der Polizei sei ja wohl allein Ländersache.
Überdies gehöre der Einsatz von Polizei zu den ureigensten Kernaufgaben der Exekutive und könne
daher schon gar nicht Gegenstand einer parlamentarischen Überprüfung sein. Infolge großen öffent-
lichen Drucks und unter Hinweis der Opposition darauf, dass die »Bundespolizei ihren Namen
nicht ganz ohne Grund trage«, sieht sich das Parlament letztlich doch gezwungen zu handeln. Am
04.02.2008 beschließt die Bundestagsmehrheit die Einsetzung eines UA, beschränkt jedoch den
Untersuchungsauftrag wegen »verfassungsrechtlicher Bedenken« wie folgt:

»1. Hat die Bundespolizei auf die in den Medien berichtete Weise Personen festgenommen, die
sich in der Anreise zu Gegenveranstaltungen des G8-Gipfels befanden? Ist Bundesinnenminister
B für diese Vorgehensweise verantwortlich?«

Zusätzlich wird der Einsetzungsbeschluss mit folgender Frage versehen:

»2. Hat der Verein »Schwarzer Block e.V.« dazu aufgerufen, anlässlich des G8-Gipfels gezielt Ge-
walttätigkeiten gegen öffentliche Einrichtungen auszuüben?«

Begründet wird diese Erweiterung damit, dass die Öffentlichkeit ein Interesse daran habe, »die
ganze Wahrheit« über »die Randale der Chaoten« zu erfahren. Durch eine weitere »Subjektiv«-
Reportage ist zwischenzeitlich bekannt geworden, dass Vorstandsmitglieder des bundesweit tätigen
globalisierungskritischen Vereins »Schwarzer Block e.V.« vermutlich in strafbarer Weise dazu aufge-
rufen hatten, das Treffen der »Weltkapitalisten« notfalls mit Gewalt zu verhindern. Tatsächlich
kam es während des G8-Gipfels auch mehrfach zu erheblichen gewalttätigen Ausschreitungen.

Der Vorsitzende der X-Fraktion, die wegen der Änderungen des Untersuchungsauftrags geschlossen
gegen den Einsetzungsbeschluss gestimmt hatte, ist entrüstet: Das Parlament sei verfassungsrechtlich
verpflichtet, einem Minderheitenantrag auf Einsetzung eines UA unverändert stattzugeben. Besonders
Frage 2 ist ihm ein Dorn im Auge: Der Bundestag sei nicht berechtigt, nach Belieben zusätzliche Unter-
suchungsfragen zu stellen, da dies das ursprüngliche Anliegen der X-Fraktion verwässere. Selbst wenn
das Verhalten des Vereins strafbar sei, bleibe es doch eine reine Privatsache.

Aufgrund dieser Bedenken bittet Sie die X-Fraktion, folgende Frage hinsichtlich aller in Betracht
kommenden Gesichtspunkte gutachtlich zu bearbeiten:

Ist der Einsetzungsbeschluss vom 04.02.2008 rechtmäßig?

� LÖSUNG
Der Beschluss des Bundestags zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses (UA) ist rechtmäßig,
wenn er formell und materiell den Vorgaben des GG und des PUAG entspricht.

A. FORMELLE RECHTMÄSSIGKEIT
Mehrheits- oder

Minderheitsenquête
Der Bundestag ist gem. Art. 44 I 1 GG i.V.m. § 1 I, II PUAG für die UA-Einsetzung zuständig.
Die maßgeblichen Verfahrenserfordernisse bestimmen sich danach, ob eine Mehrheitsenquête
(Art. 44 I 1 Alt. 1 GG i.V.m. § 1 I Alt. 1 PUAG) oder eine Minderheitsenquête (Art. 44 I 1 Alt. 2
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